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§ 12 Wr. VOLV Land- und
Forstwirtschaft MaBnahmen
betreffend Arbeitsmittel und

Arbeitsvorgange

Wr. VOLV Land- und Forstwirtschaft - Wiener Verordnung Larm und Vibrationen in der Land-
und Forstwirtschaft - Wr. VOLV Land- und Forstwirtschaft

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Im MaRBnahmenprogramm nach § 9 sind MaBnahmen betreffend Arbeitsmittel und Arbeitsvorgange festzulegen, wie

1. Arbeitsmittel und Arbeitsvorgange, die an Arbeitsplatzen Larm oder Vibrationen Uber den Ausldsewerten
verursachen, sind unter Bertcksichtigung der Arbeitsablaufe nach Méglichkeit in eigenen Raumen unterzubringen
bzw. durchzufihren.

2. Arbeitsmittel und Arbeitsvorgange, die an Arbeitsplatzen Larm oder Vibrationen verursachen, sind so aufzustellen
bzw. durchzufiihren, dass insbesondere fir Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen, die nicht an diesen
Arbeitsmitteln oder bei diesen Arbeitsvorgangen tatig sind, das AusmaR der Exposition gegeniber Larm und
Vibrationen soweit als moglich verringert wird.

3. Rohre oder Leitungen, die vibrierende Arbeitsmittel untereinander oder mit anderen Einrichtungen verbinden,
mussen schwingungsdampfend ausgefuhrt und befestigt sein.

In Kraft seit 06.02.2010 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/wr_volv_land-_und_forstwirtschaft/paragraf/9
file:///

	§ 12 Wr. VOLV Land- und Forstwirtschaft Maßnahmen betreffend Arbeitsmittel und Arbeitsvorgänge
	Wr. VOLV Land- und Forstwirtschaft - Wiener Verordnung Lärm und Vibrationen in der Land- und Forstwirtschaft - Wr. VOLV Land- und Forstwirtschaft


